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Einstweilige Verfügung gegen die RheinEnergie 
erlassen – Neukundenpreise beanstandet 
 
In einem weiteren Verfahren zum Splitting von Grundversor-
gungspreisen hat die RheinEnergie in erster Instanz eine Nie-
derlage erlitten. Nachdem eine Kammer des Landgerichts Köln 
sowie das Oberlandesgericht Köln in zwei Fällen der Rhein-
Energie rechtgegeben hatten, hat nun eine weitere Kammer 
beim Landgericht Köln in einem anderen Verfahren eine Einst-
weilige Verfügung erlassen. Diese untersagt dem Unterneh-
men vorerst die Abrechnung von unterschiedlichen Strom-
Grundversorgungspreisen für Neukunden. Dies betrifft nur eine 
kleinere Kundengruppe von Haushaltskunden in der Sparte 
Strom seit Jahresanfang. 
 
Eine Entscheidungsbegründung liegt aber noch nicht vor. Die 
RheinEnergie wird nach deren Erhalt Rechtsmittel prüfen, 
muss sich zunächst aber an die Entscheidung halten.  
 
Eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes steht kurz 
vor ihrer Fertigstellung, der Gesetzgeber ist dabei, den Rechts-
rahmen für die Preissetzung bei Grund- und Ersatzversorgung 
umzugestalten. 
 


